Jörg Rabe, Verbandsdirektor des Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern
- Persönliches Budget und Teilhabeplanung -

Veranstaltung des Kompetenzzentrums Persönliches Budget des Paritätischen am 29.04.2008 in Rostock
Umsetzung und Perspektiven in Mecklenburg-Vorpommern
Es gilt das gesprochene Wort

I. Einleitung
In Vorbereitung dieser Veranstaltung habe ich zwei Thesen zum Persönlichen Budget aufgestellt:

1. Das trägerübergreifende Persönliche Budget leistet in der Zielsetzung exemplarisch einen ganz wichtigen Beitrag zum Bewusstseinswandel, hin zu einer echten Teilhabe. An ihm werden aber gleichzeitig auch die Schwierigkeiten des gegliederten Sozialleistungssystems deutlich.

2. Die Erwartungen an das trägerübergreifende Persönliche Budget wurden insgesamt zu hoch angesetzt. Die Grenzen in Anwendung und materiellen Möglichkeiten sind nicht hinreichend aufgezeigt und kommuniziert worden, so dass die Umsetzung die Erwartungen nicht erfüllen kann.“

Die bisherige Entwicklung der Eingliederungshilfe stellt uns alle vor enorme finanzielle und damit auch fachliche Herausforderungen. Die BAGüS hat Anfang des Jahres 2006 unter ihren Mitgliedern, nach ihrer Erhebung unter den Mitgliedern aus dem Jahre 2002, eine zweite Umfrage zu der Entwicklung der Fallzahlen sowohl im stationären wie auch ambulanten Bereich durchgeführt. Danach wird die Zahl der Leistungsempfänger deutlich zunehmen, mittlerweile im ambulanten Bereich deutlich stärker als im stationären Bereich. Die Ausgaben in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen belaufen sich auf ca. 10 Mia. € im Jahr 2005, so dass hier prozentuale Steigerungen erkennbar stark ins Gewicht fallen. Es bleibt festzuhalten, dass die Steigerung der Aufwendungen uns vor große finanzielle Probleme stellt, um die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen dauerhaft auf dem jetzigen Niveau zu sichern.

Die beiden großen Säulen auf denen insbesondere die Hoffnung der Bundesregierung ruht, heißen „Ambulantisierung“ und „trägerübergreifendes Persönliches Budget“.
II. Derzeitige Struktursituation
Dieser Ausgangssituation steht eine traditionell stark stationär geprägte Versorgungsstruktur entgegen, wenn auch bundesweit in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Aufgrund der Historie und der Fehlanreize muss von einer Überversorgung im stationären Bereich ausgegangen werden. Auch wenn es immer Menschen mit dem Bedarf eines stationären Settings geben wird. Die Grundannahme der Überversorgung muss man berücksichtigen, ansonsten werden einige Bestrebungen, z.B. der Stellenwert der „Ambulantisierung“ nicht verständlich.
Dies erfordert vorrangig die Gleichberechtigung zwischen den Hilfeformen. Hier muss auch in M-V neben den Hilfen aus einer Hand noch die Gleichbehandlung der Maßnahmeleistungen in der Finanzierungsverantwortung sichergestellt werden.
Das Leistungserbringungsrecht ist auf Einrichtungen und Dienste bezogen. Leistungen werden typisiert und gebündelt vereinbart und erbracht. Die individuelle Bedarfsdeckung nach § 9 SGB XII wird auf die Einrichtung und den Dienst übertragen. Die Vertragsinhalte wie Art, Inhalt und Umfang der Leistung werden nicht für jeden einzelnen Leistungsberechtigten, sondern für einen vergleichbaren Personenkreis beschrieben und vereinbart. Durch die individuelle Bescheidung wird auf die Leistungsvereinbarungen Bezug genommen. Wir werden auch künftig auf die Nutzung dieser Synergieeffekte nicht verzichten können. Wenn es keine Einrichtungen gäbe, wurde jeder Unternehmer sie neu erfinden.
IV. Die ideelle Erkenntnis
Ein Paradigmenwechsel wurde durch das SGB IX Gesetz eingeleitet. Im Mittelpunkt soll nicht mehr der behinderte Mensch als Objekt der Fürsorge, sondern der selbstbestimmte behinderte Mensch als Subjekt mit individuellen Ansprüchen auf Rehabilitation und Teilhabe stehen. Grundsätzlich soll richtigerweise der behinderte Mensch in die Lage versetzt werden, sein Leben selbständig und eigenverantwortlich zu organisieren und zu gestalten. Auch die Zielgerichtetheit des Behindertenbegriffs spiegelt sich hier wieder. 
Tatsächlich haben aber kein behinderter Mensch und oft auch kein nicht behinderter Mensch die Chance, seine Teilhabe im rechtlichen Dickicht der Vorschriften selbst zu organisieren. Das Sozialrecht mit seinem gegliederten Leistungssystem, ist nicht mehr überschaubar. 
Ich halte es für geradezu grotesk, dass man z.B. die Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Jugendhilfe und Sozialhilfe schafft bzw. nebeneinander stellt, diese sich über Jahre geradezu verselbständigen und nun versucht wird mit dem trägerübergreifenden Persönlichen Budget, dies wieder einzufangen. Damit möchte ich nicht in Frage stellen, dass es für die verschiedenen Lebensrisiken auch mehrere Finanzierungssäulen geben muss, die eine sichere, gleichmäßige und gerechte Lastenverteilung bzw. Finanzierung ermöglicht.

Bedarfsfeststellung und Leistungsgewährung dürfen aber nicht derart auseinander fallen, dass die Schnittstellen immer größer werden. Nun wird ja zumindest wieder die Zusammenlegung der Hilfen für Kinder und Jugendliche diskutiert. 
Die Pflegestützpunkte sind auch so eine Hilfskrücke auf der organisatorischen Seite.
V. Das trägerübergreifende Persönliche Budget

1. Die Erwartungen

Die Selbständigkeit, Eigenverantwortung und Nachfrageposition des behinderten Menschen soll gestärkt werden. Hierfür ist es Grundvoraussetzung, dass sich die Leistung als Geldleistung darstellt und damit marktfähig wird.
Die Erwartungen an das trägerübergreifende Persönliche Budget sind hoch und sie sind leider bewusst hoch gehalten worden. Dies hat dem tPB meines Erachtens eher geschadet, denn die Erwartungen wurden bislang nicht erfüllt.

Nach meiner Kenntnis gab es in den Modellregionen keine 500 persönliche Budgets in der Bundesrepublik. Dies bei ca. 260.000 behinderten Menschen. Von echten trägerübergreifenden Persönlichen Budgets ganz zu schweigen. Auch die Tendenz steigt nur marginal, andere haben hiervon wieder Abstand genommen. Woran liegt das?
Sind die Erwartungen hinsichtlich des Personenkreises einfach zu weit gezogen worden? Von welchem Personenkreis, von welchen intellektuellen Fähigkeiten der behinderten Menschen gehen wir aus?

Hat man die Möglichkeiten zur Überwindung der einzelnen Fachrechte überschätzt?

Liegt es daran, dass ca. 47 % wohlgemerkt der derzeitigen Budgetteilnehmer gerade einen Unterstützungs- und Förderungsbedarf im Bereich der Verwaltung des Geldes und ca. 41 % gerade bei der Organisationsunterstützung haben?

War die Aufklärung über die Möglichkeiten und die Grenzen unzureichend?

Es ist sicherlich, wie so oft, eine Mischung aus alledem und noch anderen Aspekten. 

2. Die rechtliche Einordnung
Daher ist mir zunächst die rechtliche Einordnung so wichtig. Es ist meine persönliche Wertung auf der Grundlage des aktuellen und wohl noch nicht abgeschlossenen Erkenntnisprozesses.

Die dogmatische Unterstützung oder Hilfestellung, die uns der Gesetz- und Verordnungsgeber bietet, ist überschaubar.

Zu Missverständnissen tragen Teile der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 15/1514, S. 72) bei. Danach könnten Leistungsberechtigte durch das trägerübergreifende Persönliche Budget selbst entscheiden, welche Hilfe sie überhaupt (!) und wann sie diese Hilfe in Anspruch nehmen sowie wie und durch wen. Die Formulierung ist also sehr offen und bietet wenig Orientierung. Den Leistungsberechtigten werde auch die Möglichkeit eröffnet, durch eine bedarfsgerechtere Organisation ihrer Hilfen diese besser als im Rahmen standardisierter Vollversorgung im stationären Bereich zu gestalten.

Die Ausführungen der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 15/1514, S. 72) zur abgestimmten Leistungserbringung, die bei den Leistungsberechtigten „aus einer Hand“ ankommt, ohne die Zuständigkeiten der Leistungsträger zu ändern, ist da schon präziser.
Bei dem trägerübergreifenden Persönlichen Budget handelt es sich somit nicht um eine eigenständige Leistung, sondern ausschließlich um eine Art der Ausführung. Die bisherigen Möglichkeiten der Ausführungen der Leistung werden ergänzt.
Da es sich bei § 17 SGB IX nur um eine Vorschrift über die Ausführung handelt, kann ein trägerübergreifendes Persönliches Budget nur insoweit gewährt werden, als ein Leistungsanspruch nach den jeweiligen Leistungsgesetzen besteht. Es bleibt bei der Anwendbarkeit der Leistungsvorschriften z.B. des SGB XII in Verbindung mit den Einschränkungen des Wunsch- und Wahlrechtes nach § 9 Abs. 2 Satz 2 und 3 SGB XII sowie den Einschränkungen des Vorrangs ambulanter Leistungen nach § 13 Abs. 1 Satz 4 bis 7 SGB XII. Jeder Leistungsträger hat dem Grunde nach über die Einzelansprüche nach seinen Leistungsgesetzen ggf. nach einem Widerspruchs- oder Klageverfahren zu entscheiden. Dies stellt auch § 3 Abs. 4 BudgetV klar.
Zu Beginn steht die Bedarfsfeststellung. Wenn die Bedarfsgerechtigkeit der dann in Betracht kommenden Leistungen festgestellt ist, kann eine alternative Art der Ausführung geprüft werden. Bezogen auf den festgestellten Bedarf kann auch nicht ein mehr an Leistungen gewährt werden, da sonst das tPB dann keine gleichwertige Alternative wäre und wohl kaum den gesellschaftlichen Anforderungen genügen würde. Die Verknüpfung mit dem festgestellten Bedarf muss beibehalten werden. Es geht beim tPB nicht darum, die behinderten Menschen um jeden Preis aus den Einrichtungen herauszuholen. Wenn auch eine ambulante Betreuung möglich ist, liegt unabhängig vom tPB schon keine Heimbetreuungsbedürftigkeit vor. Dann ist die stationäre Leistung entweder nicht bedarfsgerecht oder der Mehrkostenvorbehalt greift. Eine ambulante Betreuung darf nicht erst durch ein PB möglich werden. Jedoch kann es bei der Suche noch neuen Leistungsangeboten hilfreich sein. Insoweit gibt das PB zunächst einen berechtigten Anlass über die Bedarfe neu zu befinden. Das tPB hat aber nicht die Bedarffeststellung erfunden, sondern setzt sie voraus. Auch geht das Gesetz nicht notwendigerweise von einer einheitlichen Bedarfsfeststellung aus, was nach den unterschiedlichen Zielsetzungen der Fachrechten auch kaum möglich ist.
Mit dem tPB als Äquivalent der bisherigen Bedarfsdeckung kann man auch die Frage der Bemessung des Budgets klar einordnen. Gleichzeitig wird auch den Ängsten vorgebeugt, das Persönliche Budget diene vorrangig der Einsparung von Sozialleistungen. Allerdings kann sich der Bedarf anschließend verändern.
Die Bedarfsprüfung aus der Budget-Verordnung bezieht sich nur auf die budgetfähigen Bedarfe aus dem zuvor jeweils festgestellten Gesamtbedarf. Welcher Bedarf kann also durch eine tBP gedeckt werden.
3. Kreis der Budgetnehmer
Eine Begrenzung des Personenkreises ist nicht formuliert, kann sich aber aus dem gesetzlichen Zweck und Ziel des trägerübergreifenden Persönlichen Budgets ergeben. Nach § 17 Abs. 2 Satz 1 SGB IX werden Leistungen zur Teilhabe als persönliches Budget ausgeführt, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. In eigener Verantwortung!
Fraglich ist, ob sich dies bei stark geistig behinderten oder psychisch kranken Menschen, die einer stationären Versorgung bedürfen oder bei Minderjährigen erreichen lässt. 

Es geht ja nicht darum, dass die Betreuer oder Erziehungsberechtigten Helfer der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung werden. Es geht um die eigene Verantwortung des Leistungsberechtigten. Die eigene Verantwortung setzt nach meinem Verständnis notwendig eine freie Willensbestimmung voraus. Daran fehlt es, wenn die Geschäftsfähigkeit nicht gegeben ist oder jemand seine Angelegenheit nicht selbst besorgen kann. Wie sollen sie ihre Leistungen selbst einkaufen oder gar als Arbeitgeber auftreten. Unter Betreuung stehende Personen können somit nach meiner Auffassung nicht Leistungsberechtigte eines trägerübergreifenden Persönlichen Budgets sein, soweit sich die Betreuung auf finanzielle Angelegenheiten erstreckt und auch die Vertretung gegenüber den Leistungserbringern umfasst.
Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Leistungsberechtigten den Schutzbereich des Leistungserbringungsrechts, also des Vereinbarungsrechts, welches letztlich durch die Vereinbarung und Prüfungen der Leistung eine gewisse Gewähr übernimmt, verlassen.
Diese Eigenverantwortung korrespondiert mit der Möglichkeit bei guter Bewirtschaftung der Mittel auch Gelder einzusparen. Konsequenter Weise muss der Sozialhilfeträger sich für den Zeitraum der Gewährung in Form eines persönlichen Budgets hieran halten. Da diese Möglichkeit absehbar ist, besteht auch kein Grund der Kündigung. Dabei müssen die Bedarfe gedeckt werden, denn die Eingliederungshilfe bleibt auf die Erreichung von Zielen gerichtet. 
Die Verantwortung der Bedarfsdeckung wird aber an den Budgetnehmern abgegeben. Entsprechende Grundregeln sind in der Zielvereinbarung zu treffen. Wenn das Budget nicht auskömmlich ist, besteht kein Grund für den Sozialhilfeträger nachzuschießen, wenn sich in dem Geldbetrag die gesamte von ihm zur Bedarfsdeckung angebotene Leistung verkörpert. Die Auszahlung des Budgets hat erfüllende Wirkung.
4. Umsetzungsmöglichkeiten im stationären Bereich
Unterstellt man einmal, dass auch der Personenkreis, der einer stationären Betreuung bedarf, zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung eines Persönlichen Budgets fähig ist. Dann stellt sich die Frage nach der Budgetfähigkeit stationärer Leistungen. 

Es kann nur um die Maßnahmeleistungen gehen, denn die Leistungen zum Lebensunterhalt sind keine Reha-Leistungen. Bei den Maßnahmeleistungen sind einige aber wohl untrennbar mit der Einrichtungsleistung verbunden bzw. müssen in der Sphäre der Einrichtung geleistet werden. In Modellprojekten wurden die Freizeitmaßnahmen, die Tagesstruktur und die Mobilität ausgesondert, die etwa 10 % ausmachten. Hier ist aber schon fraglich, ob in diesen Bereichen nicht auch ohne ein Persönliches Budget Gestaltungsmöglichkeiten mit entsprechender Zielsetzung die Verselbständigung gefördert werden können, zumal der Sozialhilfeträger hier in der Regel alleiniger Rehaträger ist. 

Im Anschluss stellt sich dann noch die Frage der Verpreislichung dieser Teilleistungen. Im Rahmen der Übertragung der Gesamtverantwortung und der Bündelung der Leistungen sind diese Leistungen in der Regel nicht gesondert bemessen oder ausgewiesen. Die Möglichkeiten im stationären Bereich werden derzeit in verschiedenen Gremien ausgelotet, sodass ich hier auch nichts vorwegnehmen kann.

Ich plädiere daher dafür, dass PB nicht über zu bewerten und nicht mit Gewalt umzusetzen. Mein Fazit ist, dass das tPB als Nischenprodukt trotz gewisser Risiken für besondere Fälle sicherlich eine gute Ergänzung der Hilfegewährung aber nicht das gepriesene Allheilmittel ist.
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